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Fraktionsantrag der FDP

Federführend:

Amt für zentrale Verwaltung und Finan-
zen

Vorlage-Nr:

Status:
Datum:

Bericht im Ausschuss:
Bericht im Rat:
Bearbeiter:

VO/19/063

öffentlich
28.02.2019

Sabine Werner
Sabine Werner
Jörg-Andreas Rechter

Haushaltskonsolidierung; hier: Finanzmittel Sportförderung
Beratungsfolge:

Datum Gremium

13.03.2019 Finanzausschuss
20.05.2019 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht 

Da die eingeworbenen Mittel für die Sportförderung oftmals überschritten und dann im Nach-
tragshaushalt bereitgestellt werden müssen, ist eine Kontrolle über die Höhe der Zuschüsse 
nicht möglich. Durch die „Deckelung“ der Zuschüsse erhält die Stadt Tornesch Planbarkeit 
und wird dem Ziel der Haushaltskonsolidierung gerecht.

Nähere Angaben zu diesem Antrag werden mündlich vorgetragen. 

Beschluss(empfehlung)  

Der Ausschuss möge wie folgt beschließen:

1. Die im Haushalt festgelegten Mittel für die Sportförderung eigen genutzter Sportstät-
ten darf nicht überschritten werden. Diese Mittel werden zu jedem Haushalt erneut 
festgelegt. Die Anträge der Sportvereine in Gesamtheit dürfen die zur Verfügung ste-
henden Mittel nicht übersteigen.

2. Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung möge die Richtlinien 
zur Sportförderung zum Jahr 2020 entsprechend anpassen.

Anlage/n: 
Original Antrag FDP-Fraktion



FDP Fraktion Tornesch

Ausschussvorsitz

Finanzausschuss
Tornesch

Tornesch, 28.02.2019

Finanzausschuss 13.03.2019
TOP Haushaltskonsolidierung - Finanzmittel Sportförderung

Der Ausschuss möge wie folgt beschließen:

1. Die im Haushalt festgelegten Mittel für die Sportförderung eigen genutzter Sportstätten darf 
nicht überschritten werden. Diese Mittel werden zu jedem Haushalt erneut festgelegt. Die 
Anträge der Sportvereine in Gesamtheit dürfen die zur Verfügung stehenden Mittel nicht 
übersteigen.

2. Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung möge die Richtlinien zur 
Sportförderung zum Jahr 2020 entsprechend anpassen.

Begründung:
Da die eingeworbenen Mittel oftmals überschritten und dann im Nachtragshaushalt bereitgestellt 
werden, ist eine Kontrolle über die Höhe der Zuschüsse nicht möglich. Durch die „Deckelung“ der 
Zuschüsse erhält die Stadt Tornesch Planbarkeit und wird dem Ziel der Haushaltskonsolidierung 
gerecht.
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